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Satzung der Europäischen Anwaltskooperation EWIV 

 

Präambel 

Grundlage dieser Satzung bildet der Gründungsvertrag der Europäischen Anwaltskooperation EWIV 

vom 2. Oktober 1998. 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Name ���� Sitz ���� Mitglieder 

 Die Vereinigung führt den Namen „Europäische Anwaltskooperation EWIV“ und hat ihren Sitz 

 in Düsseldorf (Deutschland). 

 

§ 2 Unternehmensgegenstand 

1. Gegenstand der Vereinigung ist die Zusammenarbeit von Rechtsanwälten und Rechts-

 anwaltssozietäten, insbesondere zur/zum/für: 

a. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 

b. Schaffung von gemeinsamen Einkaufsmöglichkeiten (Einkaufskooperationen) von 

Anwaltsbedarf aller Art 

c. Aufbau eines nationalen und internationalen Kooperationsnetzes 

d. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung im standesrechtlich erlaubten Umfang 

e. internen Zusammenarbeit in Schwerpunktgebieten zur Steigerung der Effektivität 

und Qualität der Rechtsberatung 

2. Die Vereinigung wird ausschließlich für ihre Mitglieder tätig. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder der Vereinigung können werden: 

a. natürliche Personen 

b. juristische Personen 

c. andere juristische Einheiten (z. B. Gesellschaften des bürgerlichen Rechts) soweit sie 

oder die hinter ihr stehende Person nach dem jeweiligen Recht der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind.  

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Der Aufnahmeantrag muss die Angabe ent-

 halten, ob eine juristische Einheit oder natürliche Person den Mitgliedsstatus erhalten  soll.  
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3. Ein Mitglied darf nur aufgenommen werden, wenn in dem Landgerichtsbezirk, beziehungs-

 weise im europäischen Mitgliedstaat dem vergleichbaren Bezirk, in dem es seinen Kanzleisitz 

 hat, nicht bereits mehr als zwei Mitglieder der Vereinigung ihren Sitz haben.  

4. Über die Aufnahme entscheiden die Mitglieder einstimmig. Die Entscheidung kann im 

 schriftlichen Verfahren getroffen werden. 

5. Das aufgenommene Mitglied hat eine Bareinlage zu leisten , deren Höhe während der JHV 

 festgelegt wird. Das Kapital der Vereinigung wird um diesen Betrag erhöht.  

6. Die Vereinigung kann Angehörige aus Nicht-EU-Ländern als assoziierte Mitglieder auf-

 nehmen.  

7. Die EAK kann Ehrenmitglieder aufnehmen. Diese sind von der Zahlung der Mitgliedsbeiträge 

 befreit.  

8.  Die Mitgliedschaft endet: 

a. mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person, andere 

juristische Einheit) des Mitglieds 

b. durch Kündigung (§ 18) 

c. durch Ausschluss aus der Vereinigung (§ 9) 

d. durch Beendigung der beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt 

 

II. Kapital ���� Einlagen ���� Verlustausgleich ���� Beiträge 
 

§ 4 Kapital ���� Einlagen 

 Die Einlage der Mitglieder richtet sich nach dem Beschluss der letzten  Jahreshaupt-

 versammlung. 

 

§ 5 Beiträge 

 Zur Deckung der laufenden Kosten verpflichten sich alle Mitglieder einen jährlichen Beitrag 

 an die Vereinigung zu zahlen, über dessen Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung, 

 jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet.  
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III. Geschäftsführer ���� Geschäftsführung ���� Vertretung 
 

§ 6 Bestellung ���� Entlastung ���� Anstellung und Kündigung von Geschäftsführern  

1. Die Geschäftsführer werden von der Mitgliederversammlung bestellt und entlassen.  

 Die Bestellung der Geschäftsführer ist, unbeschadet der Ansprüche aus bestehenden 

 Verträgen, jederzeit widerruflich.  

2. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Bestellung und Entlassung des 

 Geschäftsführers mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 Die Mitgliederversammlung entscheidet über den Abschluss und die Änderung von 

 Anstellungsverträgen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und über die 

 ordentliche und außerordentliche Kündigung von Anstellungsverträgen mit einer Mehrheit 

 von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 7 Geschäftsführung 

1. Die Vereinigung hat zwei Geschäftsführer.  

2. Die Geschäftsführer sind verpflichtet, den Weisungen der Mitglieder zu folgen, insbesondere 

eine von den Mitgliedern aufgestellte Geschäftsordnung zu beachten und von den 

Mitgliedern als zustimmungspflichtig bezeichnete Geschäfte nur mit deren Zustimmung 

vorzunehmen. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die in Satz 1 genannten 

Angelegenheiten mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 

§ 8 Vertretung 

 Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Vereinigung alleine zu vertreten. Dies gilt 

 unabhängig davon, ob ein oder mehrere Geschäftsführer bestellt sind. 

 

IV. Mitgliederversammlung ���� Mitgliederbeschlüsse 
 

§ 9 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht der Geschäfts-

führung übertragen sind. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Mai oder Juni eines jeden Jahres statt.  

3. Die Mitgliederversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder 

Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt. Die Geschäftsführer sind auf Anforderung 

eines jeden Mitglieds zur Einberufung einer Mitgliederversammlung verpflichtet.  
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4. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an jedes Mitglied unter Angabe Ort, Tag, 

Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen bei ordentlichen Mitgliederversamm-

lungen und von mindestens zwei Wochen bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen.  

5. Die Mitgliederversammlungen finden - sofern die Mitglieder nichts anderes beschließen - 

grundsätzlich am Sitz der Vereinigung in Düsseldorf statt. Die Versammlung wählt mit 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzenden. Dieser leitet die Versammlung.  

6. Sind sämtliche Mitglieder anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung 

einverstanden, so können Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn die für die 

Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzlichen oder vertraglichen Vorschriften nicht 

eingehalten worden sind.  

7. Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, in dem 

der Ort, Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der 

wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der Mitglieder anzugeben sind.  

Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Jedem Mitglied ist eine Abschrift 

der Niederschrift zu übersenden.  

 

 § 10 Mitgliederbeschlüsse 
1. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Beschlüsse der Mitglieder werden in Versammlungen 

gefasst.  

2. Außerhalb von Versammlungen können Beschlüsse durch schriftliche oder fernschriftliche 

Abstimmung gefasst werden, wenn jedes Mitglied zuvor zur Stimmabgabe innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen aufgefordert worden ist. Die Aufforderung zur Stimmabgabe kann 

schriftlich oder fernschriftlich erfolgen. Das schriftliche Abstimmungsverfahren ist nicht 

zulässig bei grundsätzlichen Angelegenheiten. War ein Mitglied ohne Verschulden 

verhindert, die Stimme fristgemäß abzugeben, ist auf den innerhalb von zwei Wochen zu 

begründenden Antrag hin die Abstimmung zu wiederholen, wenn die Stimme Einfluss auf das 

Abstimmungsergebnis haben kann.  

3. Über die Beschlüsse der Mitglieder ist von den Geschäftsführern unverzüglich eine Nieder-

schrift anzufertigen, welche den Tag und die Form der Beschlussfassung, den Inhalt des 

Beschlusses und die Stimmabgaben anzugeben hat. Die Niederschrift ist von den Geschäfts-

führern jedem Mitglied unverzüglich zuzusenden.  

 

§ 11 Beschlussfähigkeit ���� Mehrheitserfordernisse ���� Stimmen der Mitglieder  

1. Die Mitgliederversammlung ist, soweit die Beschlüsse der Mitglieder nach den Vorschriften 

der EWIV – Verordnung nicht mit den Stimmen sämtlicher Mitglieder (einstimmig) gefasst 

werden müssen, nur dann beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe-

send ist. Sie gilt als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.  
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Den Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit kann jedes anwesende Mitglied stellen. 

Ist die Beschlussunfähigkeit festgestellt, ist unverzüglich eine Mitgliederversammlung mit der 

gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 

die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, falls hierauf in der Einberufung 

hingewiesen worden ist.  

2. Beschlüsse der Mitglieder, die nach den Vorschriften der EWIV-Verordnung oder diesem 

Vertrag nicht einstimmig gefasst werden müssen, werden mit der Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen gefasst.  

3. Im schriftlichen Abstimmungsverfahren kommt ein Beschluss mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen zustande.  

 

§ 12 Änderung des Gründungsvertrages 

 Die Beschlüsse der Mitglieder über die Änderung dieses Vertrages werden, soweit sie nach 

 den Vorschriften der EWIV -Verordnung nicht einstimmig gefasst werden müssen, mit einer 

 Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst.  

V. Aufsichtsrat 
 

§ 13 Aufsichtsrat 

 Die Mitglieder können einstimmig die Einrichtung eines Aufsichtsrates beschließen. Der 

 Aufsichtsrat hat drei Mitglieder. Die Vorschrift des § 52 Abs. 1 des deutschen GmbHG findet 

 entsprechende Anwendung.  

VI. Ausschüsse 
 

§ 14 Ausschüsse 

 Die Mitglieder können Ausschüsse für besondere Aufgaben einsetzen. Die Ausschüsse 

 Aufgaben für jeweils 1 Jahr von den Mitgliedern ein Budget zur Verfügung gestellt 

 werden. Die Ausschüsse berichten durch einen Sprecher aus ihrer Mitte über ihre 

 Tätigkeit und legen Rechenschaft über die Verwendung der Mittel bei der jeweiligen 

 Jahresversammlung ab. 
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VII. Geschäftsjahr ���� Jahresabschluss ���� Gewinn und Verlust 
 

§ 15 Geschäftsjahr 

 Das Geschäftsjahr der Vereinigung ist das Kalenderjahr.  

 

§ 16 Jahresabschluss 

1. Die Geschäftsführer haben in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht) für das vorangegangene 

Geschäftsjahr nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 238 ff, 

264 ff des deutschen Handelsgesetzbuches aufzustellen und den Mitgliedern zur Beschluss-

fassung vorzulegen. Der Jahresabschluss ist in deutscher Sprache aufzustellen.  

2. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses mit 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 

§ 17 Gewinn und Verlust ���� Gewinnverwendung 

1. Die Mitglieder nehmen am Gewinn und Verlust der Vereinigung entsprechend ihrer 

Beteiligung am Kapital der Vereinigung teil.  

2. Der Jahresüberschuss der Vereinigung (zuzüglich eines Gewinnvortrages, abzüglich eines 

Verlustvortrages) ist, sofern die Mitglieder nicht einstimmig etwas anderes beschließen in 

Höhe von 75 % (fünfundsiebzig vom Hundert) an die Mitglieder zu verteilen und von 25 % 

(fünfundzwanzig vom Hundert) in die Gewinnrücklagen einzustellen.  

VIII. Kündigung ���� Ausschluss���� Auflösung 
 

§ 18 Kündigung  

1. Jedes Mitglied kann die Vereinigung mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines 

Geschäftsjahres, erstmals zum Ende des zweiten Geschäftsjahres nach Gründung der 

Vereinigung kündigen.  

2. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist einem Geschäftsführer der Vereinigung 

gegenüber auszusprechen. Die Kündigung bedarf nicht der Zustimmung der anderen 

Mitglieder.  

3. Das kündigende Mitglied scheidet mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Vereinigung aus. 

Die Vereinigung besteht unter den übrigen Mitgliedern fort, es sei denn, die übrigen 

Mitglieder beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen innerhalb von neun 

Monaten nach Zugang der Kündigung, die Vereinigung aufzulösen.  
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§ 19 Ausschluss 

 Ein Mitglied kann aus der Vereinigung ausgeschlossen werden, falls es grob gegen seine 

 Pflichten verstoßen oder wenn es schwere Störungen der Arbeit der Vereinigung verursacht 

 hat oder zu verursachen droht. Der Beschluss über den Ausschluss des Mitglieds bedarf der 

 Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen aller Mitglieder. Das betroffene Mitglied ist nicht 

 berechtigt, an dem Beschluss mitzuwirken.  

§ 20 Auflösung 

 Die Vereinigung kann durch Beschluss, der einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen 

 aller Mitglieder bedarf, zum Ende eines Geschäftsjahres aufgelöst werden.  

IX. Verschiedenes 
 

§ 21 Schiedsgericht 

1. Über alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, insbesondere auch über seine Wirksam-keit oder 

Wirksamkeit einzelner seiner Bestimmungen, entscheidet unter Ausschluss des ordentlichen 

Rechtswegs ein Schiedsgericht.  

2. Zuständigkeit, Zusammensetzung und Verfahren des Schiedsgerichts haben die Mitglieder im 

Schiedsvertrag vom heutigen Tage näher geregelt.  

3. Jedes neue Mitglied, das in die Gesellschaft eintritt, gleichgültig aufgrund welchen 

Rechtsvorgangs, unterwirft sich dem Schiedsgericht entsprechend den im Schiedsvertrag 

getroffenen Vereinbarungen. 

 

§ 22 Teilunwirksamkeit 

 Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag 

 Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, 

 welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken 

 gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 

 dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätten die Mitglieder die 

 Angelegenheit von vornherein bedacht.  

 

§ 23 Anwendbares Recht 

 Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

 Deutschland.  


